
Staatliche Sozialversicherungen ab 01.01.2023 Vorjahr (2022) 

Beitragspflicht:

AHV 8.70% 8.70%
IV 1.40% 1.40%
EO 0.50% 0.50%
Total AHV / IV / EO vom Bruttolohn (ohne Familienzulagen) 10.60% 10.60%
Arbeitnehmerbeitrag 5.300% 5.300%

Arbeitslosenversicherung

ALV - Beitrag: Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 1.10% 1.10%
ALV maximal versicherter Lohn 148’200Fr.        148’200Fr.          
ALV Solidaritätsbeitrag für Einkommen ab CHF 148'201 enfällt per 01.01.2023 0.00% 0.50%

Selbstständigerwerbende
Maximalsatz 10.00% 10.00%
Untere Einkommensgrenze pro Jahr 9’800Fr.             9’600Fr.              
Maximalsatz gilt ab einem Einkommen von pro Jahr 58’800Fr.          57’400Fr.            

Nichterwerbstätige und Selbständige 1)
jährlicher Mindestbetrag 514Fr.                503Fr.                  

1) Beitragspflicht ab dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (JG 2002)

Beitragsfreies Einkommen (AHV/IV/EO)
Freibetrag für Rentner(Innen) pro Jahr 16’800Fr.          16’800Fr.            
Entgelte aus geringfügigem Nebenerwerb pro Jahr 2’300Fr.             2’300Fr.              

AHV - Renten 

Minimale einfache AHV - Rente pro Monat 1’225Fr.             1’195Fr.              
Maximale einfache AHV - Rente pro Monat 2’450Fr.             2’390Fr.              

Individualrente mit Einkommsenssplitting: Summe der beiden Einzelrenten 2)
pro Monat 3’675Fr.             3’585Fr.              

2) höchstens 150% der Maximalrente

IV - Renten

Minimale einfache IV - Rente pro Monat 1’225Fr.             1’195Fr.              
Maximale einfache IV - Rente pro Monat 2’450Fr.             2’390Fr.              

Individualrente mit Einkommsenssplitting: Summe der beiden Einzelrenten pro Monat 3’675Fr.             3’585Fr.              

* Das Referenzalter (neuer Begriff für Rentenalter) der Frauen wird schrittweise um jeweils drei Monate pro Jahr erhöht.
   Die Erhöhung beginnt 2025. Das Referenzalter der Frauen steigt wie folgt:

2024   64 Jahre (keine Erhöhung) betrifft Frauen mit Jahrgang 1960
2025 betrifft Frauen mit Jahrgang 1961
2026 betrifft Frauen mit Jahrgang 1962
2027 betrifft Frauen mit Jahrgang 1963
2028 betrifft Frauen mit Jahrgang 1964

alle Erwerbstätigen ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres (JG 2003 bis *)

Kennzahlen zu den Sozialversicherungen

bei voller Beitragsdauer bzw. aufgewertetes durchschnittliches Einkommen von maximal 

CHF 86'040

alle AHV-pflichtigen Arbeitnehmer, ausgenommen familieneigene 

Mitarbeiter und Rentnerinnen

  64 Jahre + 3 Monate
  64 Jahre + 6 Monate
  64 Jahre + 9 Monate
  65 Jahre
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Berufliche Vorsorge Obligatorisch

Beitragspflicht: ab 01.01.2023 Vorjahr (2022) 

Mindestjahreslohn für die Unterstellung pro Jahr 22’050Fr.          21’510Fr.            
Koordinationsabzug 25’725Fr.          25’095Fr.            
Maximaler koordinierter BVG - Lohn pro Jahr 62’475Fr.          60’945Fr.            
Minimaler koordinierter BVG - Lohn pro Jahr 3’675Fr.             3’585Fr.              
Prämie je nach Alter, Reglement, Finanzierung mind. 50% durch Arbeitsgeber pro Monat diverse diverse

Freiwillige Vorsorge (Säule 3a)

Maximaler Steuerabzug mit 2. Säule 7’056Fr.             6’883Fr.              
Maximaler Steuerabzug ohne 2. Säule max. 20% des Erwerbseinkommens 35’280Fr.          34’416Fr.            

Unfallversicherung (UVG)

Prämien Berufsunfall: je nach Berufsklasse 3)

Prämien Nichtberufsunfall: ab 8 Arbeitsstunden / Woche 3)

Maximal versicherbarer Lohn (BUV und NBUV) 148’200Fr.        148’200Fr.          
3) je nach Branche und Risikoeinstufung

Erwerbsersatz-, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaubsentschädigung

Grundentschädigung ohne Kinderzulagen pro Tag Fr.       69 - 220 Fr.         62 - 196
Ausbildung für einen höheren Grad (ohne Kinderzulagen) pro Tag Fr.     124 - 220 Fr.       111 - 196
Durchdiener pro Tag Fr.       69 - 220 Fr.         62 - 196
Kinderzulage pro Tag 22Fr.                  20Fr.                    
Betriebszulage pro Tag 75Fr.                  67Fr.                    
Mutterschaftsentschädigung 80% des Erwerbseinkommens, max. 98 Taggelder max. pro Tag 220Fr.                196Fr.                  
Vaterschaftsentschädigung 80% des Erwerbseinkommens, max. 14 Taggelder max. pro Tag 220Fr.                196Fr.                  
Betreuungsentschädigung 80% des Erwerbseinkommens, max. 98 Taggelder max. pro Tag 220Fr.                196Fr.                  

Familienzulagen (Minimalsätze gemäss Gesetz) 4)

Kinder bis 16 Jahre (bei Erwerbsunfähigkeit bis 20-jährig) pro Monat/pro Kind 200Fr.                200Fr.                  
Ausbildungszulagen (Kinder in Ausbildung zwischen 15 und 25-jährig) pro Monat/pro Kind 250Fr.                250Fr.                  
4) nach dem Bundesgesetz über die Familienzulagen per 1.1.2009

Berechtigte: alle Arbeitnehmer/Innen
die Nichterwerbstätigen mit bescheidenem Einkommen (weniger als CHF 43'020 Einkommen)
alle in der Landwirtschaft beschäftigten / im Berggebiet CHF 20 mehr
Einzelne Kantone gewähren noch weitere Leistungen (an Selbständigerwerbende oder höhere Beträge)

Krankentaggeld (freiwillig)

Arbeitgeber individuell geregelt; das Gesetz schreibt in OR Art. 324a die Mindestbedingungen fest
bei Schwangerschaft hat der Arbeitgeber die gleichen Bedingungen einzuhalten. 

Art. 91+92 UVG

Art. 91+92 UVG

ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Alterjahres nur gegen Tod / Invalidität

ab dem 1. Januar nach Vollendung des 24. Alterjahres zusätzlich gegen Alter
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